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 Veröffentlicht am 27.11.1995

Index

70/06 Schulunterricht

Norm

SchUG 1986 §25 Abs1;

SchUG 1986 §25 Abs2;

Rechtssatz

Auf der Grundlage eines Jahreszeugnisses, das in zwei oder mehreren P6ichtgegenständen eine Beurteilung mit "Nicht

genügend" aufweist, kann die Entscheidung im Anwendungsbereich des § 25 Abs 1 SchUG und § 25 Abs 2 SchUG nur

lauten, daß der Schüler zum Aufsteigen in die nächsthöhere Schulstufe nicht berechtigt ist.
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